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BUNDESMINISTERIUM

FUR FINANZEN

Herrn Prasidenten

des Nationalrates

Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Wien, am 4. September 2018
GZ. BMF-310205/0116-GS/VB/2018

Sehr geehrter Herr Prasident!

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1196/] vom 4. Juli 2018 der Abgeordneten

Doris Margreiter, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes mitzuteilen:

Zul.:

Basierend auf den von Ungarn vorgelegten Informationen ist die Ausweitung des Ubergangs

der Steuerschuld positiv zu beurteilen, weil sich diese MaBnahme als ein geeignetes und

wirksames Instrument erwiesen hat, um Steuerhinterziehung oder -umgehung zu verhindern.

Zu 2.:

Nein.

Entsprechend den Erlauterungen der Europdischen Kommission (EK) zum gegenstandlichen
Durchfiihrungsbeschluss findet in Anbetracht der Bestimmung der Richtlinie 2006/112/EG
(Art. 395 der Richtlinie 2006/112/EG), auf die sich der Beschluss stiitzt, das Subsidiaritats-

prinzip keine Anwendung. Hinsichtlich des Grundsatzes der VerhaltnismaBigkeit ist ebenfalls
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auf die Ausfuihrungen der EK zu verweisen, wonach der Beschluss eine Ermdchtigung eines
Mitgliedstaats auf eigenen Antrag betrifft und keine Verpflichtung darstellt. Dartiber hinaus
ist in Anbetracht des engen Anwendungsbereichs des Beschlusses und zur Erreichung des
angestrebten Ziels — Bekampfung der Steuerhinterziehung — die Ausnahmeregelung

angemessen und geht nicht Uber das zur Betrugsbekdmpfung in einem bestimmten

1217/AB XXVI. GP - Anfragebeantwortung

Wirtschaftszweig erforderliche MaB hinaus.

Zu 5. bis 7.:

Nein.

Zu 8. bis 13.:

Der Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2018/486 des Rates wurde am 19. Marz 2018 — u.a. nach
Behandlung in der Arbeitsgruppe ,Steuerfragen (Indirekte Besteuerung — Mehrwertsteuer)" —

mit dem erforderlichen Quorum der Einstimmigkeit beschlossen.

Der Bundesminister:
Hartwig Loger
(elektronisch gefertigt)

Bis BMF

BUNDESMINISTERIUM
FUR FINANZEM

Prufhinweis

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der
elektronischen Signatur finden Sie unter: https://amtssignatur.brz.gv.at/

Datum/Zeit

2018-09-04T09:12:17+02:00

Unterzeichner

Bundesministerium fur Finanzen

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im

elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

1814163722

Dokumentenhinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at

Seite 2



Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ@(o*sﬁ;%
Ve @ o Datum/Zeit-UTC | 2018- 09- 04T09: 17: 07+02: 00

Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

N4

Prifinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2018-09-04T09:12:17+0200
	Bundesministerium für Finanzen
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2018-09-04T09:17:07+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




